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Örtliche Umsetzung Konjunkturpaket 
 
 
 
Gemäß dem Beschlussentwurf werden 20.000 € für die Beschaffung von Spiel- und 
Sportgeräten, die bei der Mittelverteilung für 2009 nicht berücksichtigt werden 
konnten, bereitgestellt. 
Nach Beratung und Empfehlung im Bauausschuss sollen diese Mittel für die 
Errichtung von Spielgeräten auf dem Spielplatz der Grundschule Wipperfeld und auf 
dem Spielplatz der Grundschule Ohl verwendet werden. 
 
Es werden dementsprechend folgende Maßnahmen beschlossen: 

a) Errichtung einer Spielanlage (Seilgarten) am Spielplatz der Grundschule in 
Wipperfeld. Die Kosten für die Spielanlage belaufen sich auf eine 
Gesamtsumme von rund 19.000 €, wovon ein Eigenanteil in Form einer 
Spende der Voss-Stiftung an den Förderverein in Höhe von 4.500 € in Abzug 
gebracht werden kann.  

b) Errichtung und Erweiterung einer Kletterkombination am Spielplatz der 
Grundschule in Ohl. Die kalkulierten Kosten für die Kletterkombination sind 
abhängig von der Größe der Anlage. Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf 
6 – 8.000 €. Je nach Variante ist eine Eigenbeteiligung des Fördervereins von 
ca. 500 bis zu 2.500 € erforderlich. Eine feste Zusage von 1.000 € seitens des 
Fördervereins liegt vor. 

 
Im städtischen Haushalt sind für die Neuanschaffung von Spieplatzgeräten 16.500 € 
ausgewiesen. 
Für die Neuanschaffung eines Bolzplatztores für den Bolzplatz Neye wurden bereits 
Ausgaben in Höhe von 1.329 € vorgenommen. 
Weiter sind folgende Maßnahmen geplant: 
 
Maßnahme kalkulierte Kosten 
Ersatzbeschaffung eines Sandspielturmes für den Spielplatz 
in der Neyesiedlung 

5.200 €

Ersatzbeschaffung für eine Kletterkombination für den 
Spielplatz Siebenborn 

4.000 €

Ersatzbeschaffung einer Rutschbahn für den Spielplatz 
Niederwipper 

3.500 €

Ersatzbeschaffung einer Netzwand für den Spielplatz „Im 
alten Ohl“ 

2.500 €

Gesamt 15.200 €
 
Insofern handelt es sich bei den unter a) und b) zu beschließenden Maßnahmen aus 
dem Konjunkturpaket um zusätzliche Investitionen nach den Vorschriften des 
Zukunftsinvestitionsgesetzes NRW. 


